
Breitbandkommunikation: 
Herausforderung für die 
Medienindustrie

Breitbandkommunikation bedeutet eine flexible, konsumentenspezifische Dis-
tribution von Medieninhalten mit großen Datenmengen wie Videos über das 
Internet. Sie hat in den angelsächsischen Ländern eine breite Diskussion über 
die Zukunft der Medienmärkte ausgelöst. Auch in Deutschland offerieren 
große Anbieter wie Zeitungsverlage oder Fernseh- und Radioanstalten ihre 
traditionellen Inhalte zunehmend auch im Internet. Zudem kann jeder Inter-
netnutzer Multimediadateien über einen Server ins Netz stellen. Damit wird 
einem Massenpublikum weltweit der Marktzugang zu traditionell stark regle-
mentierten Märkten des Radios und Fernsehens wesentlich erleichtert. Die 
rasch steigende Vielfalt des Multimediaangebots dürfte zu einem verstärk-
ten Wettbewerb der Inhalteanbieter im Internet untereinander führen. Dies 
könnte insbesondere die Situation der werbefinanzierten privaten TV-Sender 
negativ beeinflussen. 

Konvergenz der Medien

Die Digitalisierung von Medieninhalten (Text-, Audio- und Video-Content) hat 
seit der Einführung des Internets als Medium der Massenkommunikation Mitte 
der 90er Jahre rasch zugenommen. Tageszeitungen,1 Zeitschriftenmagazine 
und Zeitschriften – insbesondere im Wissenschaftsbereich – bieten ihre Inhalte 
zunehmend online an. Durch standardisierte Formate für Textdokumente wie 
PDF und kostenlose Zugangssoftware zum Lesen und Drucken entsprechender 
Textdokumente machen derartige Zugangsmöglichkeiten den traditionellen 
Vertriebswegen zunehmend Konkurrenz. 

Bücher werden neben der Printausgabe häufig auch als eBooks oder Hörbücher 
angeboten.2 Enzyklopädien wie der Brockhaus oder die Encyclopedia Britannica 
werden um kleine Audio- und Videosequenzen zu multimedialen Plattformen 
erweitert. Gleiches gilt für jegliche Art von Nachschlagewerken wie Wörter-
büchern, deren Dienste allgemein zugänglich gemacht und stetig aktualisiert 
werden. Der Werbemarkt im Internet entwickelt sich bereits dynamischer als 
der in den traditionellen Print-, Rundfunk- und Fernsehmedien.3 

Georg Erber 
gerber@diw.de

1	 Durch die Einführung von elektronischem Papier als neuartiger Zugangsform wird insbesondere der Ver-
trieb von Tageszeitungen einen grundlegenden Wandel erfahren. Vgl. Podewils, C.: Ein Stift zum Lesen – 
Lange wurde über die elektronische Zeitung geredet. Jetzt gibt es sie – bald auch in Deutschland. Berliner 
Zeitung vom 23. Februar 2006, 34. Die Netzeitung erscheint nur noch online und nicht mehr in gedruckter 
Form. Vgl. www.netzeitung.de/.
2	 Vgl. die Website des größten eBook-Händlers im deutschsprachigen Raum: Ciando. Durch Text-to-Speech-
Programme (TTS) können Texte direkt maschinell in Sprachdateien umgewandelt werden.
3	 Der Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat aktuelle Zahlen zum 
deutschen Internet-Werbemarkt bekannt gegeben, nach denen im Jahr 2006 für Online-Werbung 1,3 Mrd. 
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Traditionelle Geschäftsmodelle der Vermarktung 
von Inhalten – in Form von Reprints oder als CD/
DVD –, für die das Copyright abgelaufen ist, wer-
den damit in Frage gestellt. Neuauflagen, die bisher 
verlässliche Einnahmequellen für Medienanbieter 
waren, können – wenn sie als digitale Güter einmal 
im Internet kostenlos verfügbar sind – nur noch an 
Kunden verkauft werden, die nicht nur am Inhalt, 
sondern insbesondere an der spezifischen Art des 
Medienträgers interessiert sind (z. B. Bücher für 
bibliophile Kunden). Durch neue Web-2.0-Techno-
logien4 wie bei Wikipedia wird zudem die Schranke 
zwischen den Anbietern von Inhalten und deren 
Nutzern beseitigt. Nutzer von derartigen Ange-
boten werden selbst zu Produzenten. Man spricht 
dann auch von „user-generated content“. Allerdings 
werden derzeit auch Missbräuche beobachtet, etwa 
Manipulationen von Informationen oder eine Zensur 
durch Regierungen einzelner Länder.5 Eine andere 
Form von user-generated content sind „Blogs“.6

Mit iTunes ist es Apple erstmals gelungen, Musik-
dateien über den Internet-Download einem breiten 
Massenpublikum kommerziell erfolgreich anzubie-
ten.7 Durch das Angebot einer vertikal integrierten 
Lösung für Musik-Downloads einerseits und hierfür 
speziell entwickelter Endgeräte wie der iPod-Fami-
lie andererseits wurden die Koordinationsprobleme 
zwischen den verschiedenen Akteuren vermieden. 
Durch Video-on-Demand soll dies nun auf Vi-
deoinhalte ausgeweitet werden. Die Video-Broad-
casting-Webseite Youtube in den USA und Mytube 
in Deutschland haben eine große Nutzergemeinde 
angezogen, die dort kostenlos Videoinhalte ins In-
ternet stellen können. Sie sind damit zu Plattformen 
bzw. Portalen für entsprechende Interessengruppen 
geworden, die sich hierüber organisieren und unter-
einander Videoinformationen austauschen. Einzelne 
Beiträge erreichen bereits ein Millionenpublikum. 
Google hat YouTube im Herbst 2006 für 1,65 Mrd. 
US-$ übernommen.

Myspace hat als Portal für „user-generated“ Multi-
media-Inhalte rasch eine große weltweite Nutzerge-
meinde, insbesondere unter Jugendlichen, gewonnen. 
Die Firma wurde im Jahr 2005 von Rupert Murdoch 
für 580 Mill. US-$ erworben, und Google hat in 
diesem Jahr 900 Mill. US-$ an Murdoch gezahlt, 
um die exklusive Bereitstellung von Suchdienstleis-
tungen und On-Line-Werbung über das MySpace-
Portal zu erlangen. Damit haben Web-2.0-Start-ups 
in den USA sehr rasch einen außerordentlich hohen 
Marktwert auf den Kapitalmärkten erzielen können. 
Vielfach wird bereits darüber diskutiert, dass es sich 
hierbei um eine erneute Spekulationsblase wie beim 
ersten Internet-Boom handeln könnte.

Aufgrund der erheblichen Leistungssteigerungen 
bei mobilen Abspielgeräten kann multimedialer 

Content jederzeit auf mobile Endgeräte, d.�������   ������ h. mo-
bile Multimediaplayer (MMP), übertragen und 
dauerhaft gespeichert werden. Ein MMP-Player 
mit 30 GByte Festplattenkapazität kann mehr als 
10 000 Musikstücke enthalten. Gleichzeitig lassen 
sich dort Bilder, Videos oder Textdateien speichern, 
mittels entsprechender Archivsoftware verwalten 
und über eingebaute Farbbildschirme abspielen. 

Derartige Inhalte können durch weitere Steigerun-
gen der Bandbreiten im mobilen Internet in ange-
messener Geschwindigkeit auf die Massenspeicher 
geeigneter Endgeräte (z. B. Notebooks, Handys, 
iPod) über drahtlose Verbindungen transportiert 
werden. Es werden bereits jetzt MMPs mit einge-
bautem drahtlosen Internetzugang in Deutschland im 
Handel angeboten. DVB-T und DVB-H sind weitere 
Transportplattformen, die insbesondere drahtlose 
mobile Fernsehübertragungen ermöglichen.

Reformbedarf bei der Regulierung 
elektronischer Medien

Traditionell entwickelten sich die elektronischen 
Medien im Rahmen einer starken gesellschafts-
politischen Regulierung. So sollte der Einsatz der 
Massenmedien dem Leitbild der pluralistischen 
Meinungsbildung Rechnung tragen, insbesondere 
nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus 
in Deutschland. Mit dem Entstehen des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks und Fernsehens wurden da-
her im Rahmen des Medienrechts Kontrollgremien 
zur Wahrung des Meinungspluralismus eingesetzt.8 
Aufgrund der Frequenzknappheit galt das öffent-

Euro umgesetzt werden. Dies bedeutet einen Anstieg von 46 % gegen-
über 2005. Online-Werbung ist damit eine der wachstumsstärksten 
Branchen der deutschen Wirtschaft. Wesentliche Gründe für die starke 
Zunahme seien eine zunehmende Verbreitung breitbandiger Internet-
Anschlüsse, die zunehmende Nutzungsintensität sowie eine steigende 
Akzeptanz des Online-Handels.
4	 „Im Web 2.0 dienen die statischen Inhalte von Webseiten nicht mehr 
der Übermittlung der eigentlichen Information (wie bei einer Zeitung), 
sondern lediglich der Herstellung einer Kommunikationsplattform für 
Nutzer mit denselben Interessen. Entscheidend ist der Gedanke der 
Plattform, unter der verschiedene Dienste (Blogs, Foren, redaktionell 
aufbereitete Nachrichten, Unterhaltungsmedien) zusammengefasst 
werden.“ Vgl. hierzu de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 .
5	 Vgl. hierzu die Manipulation von Einträgen von US-Kongressab-
geordneten und anderer politisch sensibler Inhalte in den USA durch 
Mitarbeiter des US-Kongresses. Stöcker, C.: US-Kongressangestellte 
manipulieren Wikipidia. Spiegel Online vom 31. �����������������  Januar 2006, und 
Pan, P.P.: Wikipedia Falls Victim to Censors in China. The Wall Street 
Journal, 21. �����������������  Februar 2006, 11.
6	 Ein Weblog, oft einfach Blog genannt, ist eine Webseite, in die 
periodisch neue Einträge von Internet-Nutzern direkt über den 
Webbrowser erfolgen können. Damit können Internet-User jederzeit 
miteinander auf einfachste Weise weltweit kommunizieren. Blogging 
ist eine neue Form des Broadcasting über das Internet. Es erfordert 
keinerlei zusätzliche Software und Vergabe von Zugangsrechten. 
Die Identität des Bloggers kann anonym bleiben, da eine beliebige 
selbstdefinierte Nutzerkennung verwendet werden kann.
7	 Im vergangenen Jahr betrug der Anteil der mobil geladenen Musik 
bereits über 10 % aller Musik-Downloads, ermittelte Media Control/ 
GfK in Baden-Baden. Vgl. hierzu de.internet.com/dynamic/print.
php?id=2041421.
8	 Im föderalen System in Deutschland nehmen diese Aufgabe derzeit 
die Landesmedienanstalten wahr. 
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lich-rechtliche Monopol als die für Rundfunk und 
Fernsehen angemessene Form der Ausgestaltung 
der Rahmenbedingungen. Durch Fortschritte in der 
Hochfrequenztechnik und der Digitalisierung der 
Übertragungswege ist Frequenzknappheit heute je-
doch eine weitaus weniger bindende Restriktion.9 
Andererseits wächst die Nachfrage nach drahtloser 
Breitbandkommunikation. Effizientere Modelle 
zur Frequenznutzung können hier ein zusätzliches 
Frequenzangebot schaffen.10 Insbesondere könnten 
weitere Bereiche des Frequenzspektrums deregu-
liert werden, also ohne Lizenz jederzeit bei Bedarf 
von allen Bürgern genutzt werden. Die Bundesnetz
agentur (BNA) plant außerdem, ab dem kommen-
den Jahr Kurzzeitlizenzen zu vergeben, wenn diese 
Frequenzen nur vorübergehend, beispielsweise für 
lokale Sportveranstaltungen, Messen oder Konfe-
renzen, benötigt werden.

Auch im Festnetz schreitet der Ausbau der Breit-
bandnetzinfrastrukturen bei den Telekommunika
tions- und Kabelfernsehnetzbetreibern zügig voran. 
Nach einer aktuellen Studie von Booz, Allen und 
Hamilton wird in Deutschland mit 12 Mill. Triple-
Play-Haushalten bereits im Jahr 2012 gerechnet.11

Probleme bei der Wahrung der Rechte  
an geistigem Eigentum

Die traditionellen Formen des Urheberrechts gin-
gen immer von einem Trägermedium aus, das mit 
dem Inhalt direkt verbunden ist und damit einen 
exklusiven Zugang zum Inhalt gewährleistete. Der 
Text eines Buches war an das Buch, die Musik an 
die Schallplatte und das Video an die Videokasset-
te oder DVD materiell gebunden. Digitale Inhalte 
im Internet haben diese materielle Bindung an ein 
Trägermedium vollständig verloren. Die Fragen hin-
sichtlich der Sicherung der Rechte an geistigem 
Eigentum (Intellectual Property Rights, IPR) muss 
daher entsprechend der technischen Möglichkeiten 
neu geregelt werden. 

Die jetzigen Bemühungen um die rechtliche Neure-
gelung und einen verbesserten traditionellen Urhe-
berschutz – sichtbar in den Novellen zum Urhe-
berrechtsschutz in Deutschland und auf Ebene der 
EU – werden andererseits den sich rasch wandeln-
den technischen Gegebenheiten voraussichtlich nur 
unzureichend gerecht.12

Das Rechtssystem als Institution eignet sich unter 
den gewandelten technischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen der Breitbandkommunikation 
nur bedingt zur Wahrung der jeweiligen Eigentums-
rechte, da diese nur zu hohen Kosten und aufgrund 
der langwierigen Verfahren der Justiz kaum effizient 
weltweit durchgesetzt werden können. 

Da es in breiten Bevölkerungskreisen, insbesondere 
unter Jugendlichen, derzeit ein geringes Unrechtsbe-
wusstsein hinsichtlich der Verletzung der Urheber-
rechte von Anbietern von Medieninhalten gibt, wird 
eine Kriminalisierung größerer Bevölkerungsteile 
befürchtet. 

Anbieter von urheberrechtlich geschützten Me-
dieninhalten sind daher dazu übergegangen, nach 
technischen Lösungen zu suchen, die durch die Inte-
gration eines Schutzmechanismus in Endgeräte oder 
hierfür eingesetzte Software automatisch eine digi-
tale Rechteverwaltung (Digital Rights Management, 
DRM) gewährleistet. Diese Bestrebungen stoßen 
jedoch auf heftigen Widerstand von Verbrauchern 
sowie deren Organisationen. 

DRMs operieren in der Regel nicht auf der Grund-
lage der jeweils von Land zu Land unterschied-
lichen gesetzlichen Regelungen, sondern schaffen 
im Sinne der normativen Kraft des Faktischen tech-
nische Schutzvorrichtungen, die den Wünschen der 
Eigentümer nach einem umfassenden Schutz ihrer 
Medieninhalte entsprechen. Dabei besteht oft die 
Gefahr, dass bisher bestehende Nutzerrechte, z.���� ���B. 
das Recht an der Privatkopie oder die Abspielbarkeit 
einer Musik-CD auf jedwedem CD-Player, nicht 
mehr in der jeweils gesetzlich zugelassenen Form 
ausgeübt werden können. Ein DRM, das sich na-
tionalen Rechtslagen anpasst, wäre jedoch in der 
Regel zu aufwendig.

Hinzu kommt, dass derzeitige rechtliche Rege-
lungen, insbesondere im Bereich von Rundfunk 
und Fernsehen, Aufzeichnungen gestatten. So ist 
ein Mitschnitt von Musikstücken einer digitalen 
Radio-Sendung im MP3-Format rechtlich zulässig. 
Eine Kopie des gleichen Musikstücks von einer ur-
heberrechtlich geschützten CD unter Umgehung des 
Kopierschutzes des Herstellers ist jedoch strafbar. 
Da es aufgrund der Digitalisierung keinen Quali-
tätsverlust wie bisher bei analogen Kopien gibt, ist 
diese rechtliche Situation paradox.

9	�����������������������������������������������������������������          Vgl. Bauer, J.: Spectrum Management: Private Property Rights or 
Commons. cbdd.wsu.edu/edev/edp/bauer-spectrum-commons.pdf. 
10	 Vgl. Bundesnetzagentur (BNA): Eröffnung des Frequenzzuteilungs-
verfahrens für Broadband-Wireless-Access-Anwendungen. Aufgrund 
der starken Nachfrage wurde auf eine zunächst angedachte kosten-
freie Frequenzvergabe bei Broadband Wireless Access Frequenzen 
(BWA) im Bereich 3 400 bis 3 600 MHz verzichtet. Stattdessen sollen 
diese jetzt mittels einer Auktion zum Jahresende 2006 vergeben 
werden. Dabei können Einzellizenzen für 28 Regionen in Deutschland 
erworben werden. Hierdurch könnte eine sehr heterogene Struktur 
kommerzieller regionaler Anbieter entstehen, da diese Frequenzen im 
Vergleich zu den UMTS-Frequenzen kostengünstig erworben werden 
können.
11	  Vgl. hierzu Pressemitteilung von Booz, Allen und Hamilton vom 
18. Oktober 2006.
12	 Vgl. hierzu z. B. das Diskussionsforum zur Urheberrechtsnovelle 
beim Bundesministerium für Justiz, www.bmj.de/phpBB2/, oder die 
Richtlinie der EU-Kommission zur Durchsetzung von Urheberrechten, 
www.fotorecht.de/publikationen/durchsetzung-rl.html.
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Bisher ist nicht das Endprodukt, das spezifische 
Musikstück, urheberrechtlich geschützt, sondern 
nur die spezifische Form, mit der digitale Kopien 
erstellt werden. Insbesondere bei MP3-Playern müs-
sen auch vorhandene CDs in MP3-Dateien umge-
wandelt werden, um diese dort abspielen zu können. 
Mithin muss für diese Endgeräte der Kopierschutz 
einer CD zwangsläufig verletzt werden. 

Die Hersteller solcher Abspielgeräte haben bisher 
jedoch ein starkes wirtschaftliches Interesse, das 
Kopieren von Musikdateien von jedweder CD oder 
DVD auf MP3-Player zu ermöglichen, da dies den 
Kundenwünschen entspricht. 

All dies zeigt, wie kompliziert das Ausbalancieren 
der berechtigten Ansprüche der verschiedenen Ak-
teure hinsichtlich der Nutzungsrechte von digitalen 
Gütern ist. 

Die von der WTO bzw. WIPO verabschiedeten 
Regelungen zum Schutz geistigen Eigentums sind 
bisher noch kaum weltweit durchsetzbar. Insbeson-
dere Entwicklungsländer verweigern hier die Ko-
operation, da sie bzw. ihre Bürger zu Nettozahlern 
gegenüber den führenden OECD-Ländern würden. 
Probleme in Ländern wie China oder Thailand aber 
auch in Osteuropa zeigen deutlich, wie schwierig es 
ist, den Kopierschutz sowie alle anderen IPRs dort 
wirkungsvoll durchzusetzen. Eine rasche einver-
nehmliche Lösung ist derzeit kaum zu erwarten.13

Fazit

Der rasche technologische Fortschritt bei der Ent-
wicklung innovativer Internetdienste schafft für die 
gesamte Medienindustrie neue Herausforderungen. 
Durch die Loslösung der digitalen Medieninhalte 
von einem physischen Träger und exklusiven Wie-
dergabesystemen entsteht ein Kontrollverlust; die 

Schutz- und Eigentumsrechte sind in der bisherigen 
Form immer schwerer durchzusetzen. 

Dies könnte die Produktion von Medieninhalten auf 
kommerzieller Basis nachhaltig beeinträchtigen. Es 
wird künftig darum gehen, Finanzierungsmodelle 
zu entwickeln, die auch auf Seiten der Nutzer eine 
Zahlungsbereitschaft für digitale Medieninhalte 
schafft. Das Geschäftsmodell von Apple erscheint 
hierfür geeignet. Allerdings wird im Wesentlichen 
nur bei Premium-Content eine direkte Finanzierung 
möglich sein. Einem großen Teil des Angebots an 
digitalen Medieninhalten wird es hingegen kaum 
gelingen, einen direkten Beitrag von dessen Nutzern 
zu erlangen. Hier können jedoch durch intelligente 
Strategien der Bündelung mit anderen Informations-
gütern, z. B. der Bereitstellung von Kundeninforma-
tionen oder Online-Werbung, Finanzierungsmodelle 
entwickelt werden, die die privatwirtschaftlichen 
Produktions- und Bereitstellungskosten decken. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für weltweite 
Breitbandkommunikation müssen den dabei auftre-
tenden Interessenkonflikten der beteiligten Akteure 
angepasst werden, so dass einerseits der Zugang und 
die Nutzung von freien Inhalten gewahrt werden 
kann, und andererseits ein angemessener Urheber-
schutz die Refinanzierung von Produktionskosten 
im kommerziellen Bereich gewährleistet.

Da diese Entwicklung weltweit rapide voranschrei-
tet, sind auch die beteiligten Akteure in Deutschland 
aufgefordert, in Abstimmung mit der EU zu einem 
zukunftsweisenden Konzept der World Intellectual 
Property Organization (WIPO) beizutragen. 

13	 Vgl. hierzu Callan, B.: Pirates on the High Seas. The United States 
and Global Intellectual Property Rights. Council of Foreign Relations, 
New York 1998; Council of Economic Advisors: Economic Reports of 
the President, Washington D. C., 2006, Kapitel 10, 211–230.
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Christoph Wunder, Johannes Schwarze, Gerhard Krug, Bodo Herzog

Welfare Effects of the Euro Cash Changeover

Using merged data from the British Household Panel Survey (BHPS) and the German Socio-Economic Panel 
(SOEP), this paper applies a parametric difference-in-differences approach to assess the real effects of the 
introduction of the Euro on subjective well-being. A complementary nonparametric approach is also used 
to analyze the impact of difficulties with the new currency on well-being. The results indicate a severe loss 
in well-being associated with the introduction of the new currency, with the predicted probability that a 
person is contented with his/her household income diminishing by 9.7 percentage points. We calculate a 
compensating income variation of approximately one-third. That is, an increase in postgovernment house-
hold income of more than 30 % is needed to compensate for the rather drastic decline in well-being. The 
reasons for the negative impact are threefold. First, perceived inflation overestimates the real increase in 
prices resulting in suboptimal consumption decisions. Second, money illusion causes a false assessment of 
the budget constraint. Third, individuals have to bear the costs from the conversion and the adjustment to 
the new currency. Moreover, it is thought that losses are smaller when financial ability is higher. However, 
the impact of difficulties in using and converting the new currency is rather small, and the initial problems 
were overcome within one year of the introduction of Euro cash.

Discussion Paper No. 646
November 2006

Jiri Slacalek

What Drives Personal Consumption? 
The Role of Housing and Financial Wealth

I construct a new dataset with financial and housing wealth in 16 countries and investigate the effect 
of wealth on consumption. The baseline estimation method based on the sluggishness of consumption 
growth implies that the long-run marginal propensity to consume out of total wealth averaged across 
countries is 5 cents. I find substantial heterogeneity in the wealth effects: the individual country estimates 
typically lie between 0 and 10 cents. The wealth effects are more powerful in market-based, Anglo-Saxon 
and non Euro area economies. The effect of housing wealth is somewhat smaller than that of financial 
wealth for most countries, but not the US and the UK. The housing wealth effect has risen substantially 
after 1988 as it has become easier to borrow against housing wealth.

Discussion Paper No. 647
November 2006

Die Volltextversionen der Diskussionspapiere liegen als PDF-Dateien vor und können von den entsprechenden Web-
seiten des DIW Berlin heruntergeladen werden (http://www.diw.de/deutsch/produkte/publikationen/index.html).

The full text versions of the Discussion Papers are available in PDF format and can be downloaded from the DIW Berlin 
website (http://www.diw.de/english/produkte/publikationen/index.html).
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Evaluierungsuntersuchungen zur Bewertung der Aufsicht  
der Kreditwirtschaft und Erstellung eines Erfahrungsberichts
(Erfahrungsbericht Bankenaufsicht)

Patricia Alvarez-Plata, Hella Engerer, Ingo Pfeiffer, Mechthild Schrooten

Unterauftragnehmer: 
Lehrstuhl für Finanzierung und Kreditwirtschaft, Ruhr-Universität Bochum 
Stephan Paul, Stefan Stein
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14195 Berlin 
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mschrooten@diw.de

Auszüge aus der Kurzfassung des jetzt veröffentlichten Gutachtens zeigen die hohe Politikrelevanz. 

Darin heißt es:
Das Ziel der Studie ist es, die Beurteilung der Arbeit der Bankenaufsicht in Deutschland durch die Kredit
institute zu ermöglichen. (...)

Zentrale Ergebnisse sind:
1. Zufriedenheit der Kreditinstitute mit der Aufsicht
Alles in allem ist nur eine Minderheit der Kreditinstitute mit der derzeitigen Aufsichtspraxis explizit unzu-
frieden; die Hälfte der Kreditinstitute steht der gegenwärtigen Aufsichtspraxis neutral gegenüber. (...)
2. Kommunikation mit der Aufsicht – Bewertung der Aufsichtsstrategie
Zahlreiche Kreditinstitute geben an, dass sie von sich aus kaum Kontakt zu den Aufsichtsbehörden suchen. 
Gleichzeitig wird klar, dass im Sparkassensektor und bei der Kreditgenossenschaften der jeweilige Verband 
der erste Ansprechpartner in aufsichtsrechtlichen Fragen ist. Aus diesen Gruppen ist etwa jedes 4. bzw. 5. 
Kreditinstitut nicht in der Lage, ein Urteil über die aufsichtsrechtliche Strategie von BaFin und Deutscher 
Bundesbank zu fällen. (...)
3. Qualitative Aufsicht als Chance
Die Kreditwirtschaft befindet sich derzeit in der Übergangsphase zur qualitativen Aufsicht (Basel II). Etwa 
drei Viertel der Kreditinstitute sieht in einer künftig stärker qualitativ ausgerichteten Aufsicht eher eine 
Chance als ein Risiko. (...)
4. Erfahrungen mit Aufsichtsgesprächen
(...)Die Befragten bewerten Aufsichtsgespräche in zahlreichen inhaltlichen und formalen Aspekten positiv. 
Allerdings werden der Nutzen als relativ gering, die Kosten dagegen als relativ hoch eingeschätzt; dies gilt 
insbesondere bei den Sparkassen und den Genossenschaftsbanken. Vieles deutet darauf hin, dass bei dem 
Instrument „Aufsichtsgespräch“ Potentiale für Effizienzgewinne bestehen könnten.
5. Erfahrungen mit Prüfungen gemäß § 44 Abs. 1 KWG – Einfluss auf die Geschäftspraxis
(...) Das Instrument „Prüfung“ wird wie das der Aufsichtsgespräche in zahlreichen Einzelaspektenpositiv 
bewertet. Wiederum werden allerdings ein relativ geringer Nutzen und relativ hohe Kosten konstatiert; 
dies gilt über alle Bankengruppen hinweg. Auch bei diesem Instrument bestehen offenbar Potentiale für 
Effizienzgewinne. 
Insgesamt gibt die Mehrzahl der Kreditinstitute an, dass die Prüfungen des Kreditgeschäfts gemäß § 44 
Abs. 1 KWG keinen Einfluss auf ihre Kreditvergabe haben. Vielfach wird betont, dass sich die Kreditver-
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gabe ohnehin an Risikokriterien orientiere. Damit ist kaum Evidenz für die Hypothese zu finden, dass die 
Prüfungspraxis flächendeckend zu einem credit crunch beiträgt.
6. Aufgabenteilung zwischen Deutscher Bundesbank und BaFin
Jedes vierte Kreditinstitut gibt kein Urteil zur Frage ab, ob die Aufgabenteilung zwischen der Deutschen 
Bundesbank und der BaFin transparent ist. (...)Von den Kreditinstituten, die sich ein Urteil zutrauen, geben 
mehr als die Hälfte an, dass die Aufgabenteilung zwischen der Deutschen Bundesbank und der BaFin für 
sie nicht transparent sei; etwa 30 % halten die Arbeitsteilung zwischen der Deutschen Bundesbank und 
der BaFin für nicht angemessen. Auch fällt den Befragten die Beurteilung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der BaFin verhältnismäßig schwerer als die Beurteilung der Vertreter der auch regional aufgestell-
ten Deutschen Bundesbank. Die Erfahrungen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Deutschen 
Bundesbank sind durchgängig besser als die Erfahrungen mit denen der BaFin. Nach Angaben der Be-
fragten wechseln die Ansprechpartner bei der Deutschen Bundesbank seltener, werden als kompetenter 
und vertrauter mit dem Geschäftsmodell eingestuft.
7. Finanzierung der BaFin
Jede fünfte Bank traut sich kein Urteil über die derzeitige Finanzierung der Bankenaufsicht zu. (...)Bei den-
jenigen, die ein Urteil abgeben, ist offensichtlich, dass sich die Meinung je nach Zugehörigkeit zum pri-
vaten Kreditbanken-, Sparkassen- oder Genossenschaftsbankensektor unterscheidet. Gerade die beiden 
letztgenannten Gruppen plädieren relativ stark für eine Modifikation des bestehenden Systems. (...)
8. Entbürokratisierung
Die überwältigende Mehrzahl der Kreditinstitute gibt an, dass sich der bürokratische Aufwand seit der 
Gründung der BaFin erhöht hat. Dies melden insbesondere die Sparkassen und die Kreditgenossenschaften. 
Zugleich erklären die Befragten besonders häufig, dass ihnen ein hoher Aufwand durch die Anwendung 
des Geldwäschegesetzes entsteht. Erst an zweiter Stelle wird der Aufwand aus dem aufsichtsrechtlichen 
Meldewesen genannt. Aus diesen Angaben kann geschlossen werden, dass es einen besonders hohen Ent-
bürokratisierungsspielraum in einem Bereich gibt, der nicht unmittelbar dem Kern der bankenaufsichts-
rechtlichen Regulierungen zuzuordnen ist.
9. Internationale Wettbewerbsposition
Benachteiligungen gegenüber dem Ausland durch die Praxis der Aufsicht werden selten angemerkt. Etwa 
70 % der Kreditinstitute geben an, dass sie keinen aus der bankenaufsichtsrechtlichen Praxis in Deutsch-
land resultierenden Wettbewerbsnachteil ihres Kreditinstituts gegenüber dem Ausland sehen. Unter den 
übrigen Instituten weisen insbesondere viele mit grenznahem Standort darauf hin, mit dem Abzug von 
Einlagen, oder der Abwanderung von Kreditnehmern konfrontiert zu sein. (...).
10. Verbesserungsvorschläge
Abschließend wurden die Kreditinstitute um Verbesserungsvorschläge gebeten. Dabei wurde vielfach ein 
allgemeiner Wunsch nach Bürokratieabbau formuliert; explizit wurde der Bereich Geldwäsche nur selten 
angesprochen. Weitere wesentliche Forderungen bestanden darin, die Prüfungen stärker an der Risiko-
situation der Institute zu orientieren und allgemein die individuellen Gegebenheiten der Kreditinstitute 
besser zu berücksichtigen. Darüber hinaus wurde die „Doppelaufsicht“ von Deutscher Bundesbank und 
BaFin kritisiert.

Die Volltextversionen der Reihe „DIW Berlin: Politikberatung kompakt“ liegen komplett als PDF-Dateien 
vor und können von der entsprechenden Website des DIW Berlin heruntergeladen werden (www.diw.de/
deutsch/produkte/publikationen/diwkompakt/index.html).
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Nachrichten aus dem DIW Berlin

Kuratoriumssitzung des DIW Berlin

Gute wirtschaftliche und fachliche Entwicklung des Instituts

Am 16. November 2006 fand die Kuratoriumssitzung des DIW Berlin in den Räumen der 
Deutschen Bank Repräsentanz Berlin statt. Dabei nahm das Kuratorium die wirtschaftli-
che und fachliche Entwicklung des DIW Berlin mit großer Zufriedenheit zur Kenntnis.

In der anschließenden Mitgliederversammlung des DIW Berlin wurden als neue Mitglie
der des Kuratoriums mit großer Mehrheit gewählt: Edelgard Bulmahn (MdB), Dr. Carsten 
Kreklau (BDI), Prof. Dorothea Kübler (TU Berlin), Claus Matecki (DGB), Prof. Lars-Hen-
drik Röller (HU und ESMT), Prof. Bert Rürup (TU Darmstadt) sowie Prof. Günter Stock 
(BBAW).

Die bisherigen Kuratoriumsmitglieder Prof. Charles Blankart (HU), Ludolf von Wartenberg 
(BDI), Prof. Jürgen Wolters (FU Berlin), Prof. Josef Zweimüller (Uni Zürich) und Wolfgang 
Roth standen für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Der Vorstand des DIW Berlin 
dankt den ehemaligen Mitgliedern für ihren Einsatz und die wertvollen Anregungen für 
das Institut. Zugleich begrüßt der Vorstand die Wahl der neuen Mitglieder und freut sich 
auf eine fruchtbare und vertrauensvolle Zusammenarbeit.




